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der Abgeordneten Dipl. Ing. Riegler I t/reN, N e1;.a h~el(;'y 
und Genossen 
an den Bundesmin.ister für Land- und Forstwirtschaft" 
bet::::'effend Feststellung d.es Reinertrages in der Landwirtschaft 

Die in den Lageberichten über die österrelchische Landwir~­
schaft ausgewiesenen Reinerträge werden als wichtige Kenn­
zahlen für die Berechnung und Festsetzung der Einheitswerte 
horangezogen. Die in den GrUnen Berichten und in den Buch­
fiihrungsergebnissen ausgewiesenen ohnehin unzureichenden 
Reinerträge sind aber noch zu hoch ausgewiesen, weil bei 
ihrer :Berechnung methodische Probleme und Lohnansätze noch 
nicht zufriedenstellend gelöst sind. 

So wird bei der Berücksichtigung der Abschreibung nur der 
Anschaffungswert ver\vendet f und nicht, wie in der Volksein­
kommensrechnung bereits selbstverständlich, der Wiederbe­
schaffungswert als Neuwert. 

Der Lohnansatz j8 Familienarbeitskraft inklusive Betriebs-:­
leiterzuschlag betrug für die Reinertragsberechnung 1m Jahre 
1977 zum Beispiel S 6.524.- brutto je Monat, davon entfallen 
auf den Betriebsleiterzuschlag S 249.-. Dieser Lohnansatz 
ist im Vergleich zu den bezahlten Löhnen in anderen Wirt­
sehaftsbereichen weit unter dem Ublichen Niveau. Auch. der 
Betriebsle:l.terzuschlag von S 249.- je Monat ist zu niedrig 
veranschlagt. Bekanntlich sind in der österreichischen 
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Land- und Forstwirtschaft je Betrieb nur etwas mehr als zwei 
Arbei ts}o:,äfte vorhanden, wodurch j ade zwei te Arbeitskraft 

unteI'nehmerische Leistungen (3r'bringen muß. 

Vergleichsweise betrug im t.Tar.tre 1977 das I'<lonatsbruttoein­
kommen eines Inö.ustriearbeiters S 10.355.- je Honat,- das 
eines Industriebeschäftigten S 12.099.- je Monato Die höhere 
t ' . i 1 . t- .:! b" l' b F . "1 • b' t k "ft ,,~rD'2J. :iS. __ 0lS ung aar auer .1.C _'im ,aru:L-,_lenar 81. s ~ra Je ver-
sch~rft die Situation noch zusätzlich und ist in den ge­
nannten monetären Größen überhaupt nicht berücksichtigt. Es 
ist daher notwendig, gerade im Hinblick auf die Einheitswert­
festsetzung einige approxi~ative Berechnungen als Ent-
2cheidungsgrundlagen ml'tzuverwenden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft folgende 

A n fra g e ~ 

1) Wie hoch war dar Reinertrag in Schilling je Hektar redu­
~ier-cer landwirtschaftlicher Nutzfläche und in Prozent 
des Akt; i Ykapi tals im Jahre 1977 im' Bundesmittel und in 
den einz~lnen Produktionsgebieteu, wenn man die·Afa nicht 
vmn Anschaffungswert, sondern vom Neuwert (wie 1'n der 

volkswirts~haftlichen Gesamtrechnung) berechnet? 

2) Wie hoch war der Reinertrag in Schilling je Hektar redu­
zier-ter lanclwirtschaftl:i.cher Nutzfläche und in Prozent des 

Aktivkapitals im Bundesmittel und in den einzelnen Pro­
duktionsgebieten im Jahre 1977, wenn die Afa vom Neuwert 
unberücksichtigt bleibt, dafür aber der Betriebsleiteran-

. spruch anstelle mit S 6.524.- je Monat mit S 8.0000- in 
einer ersten Variante und mit S 10.000.- in einer zweiten 
Varlante berücksichtigt vL1.rd'? 
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